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GRUNDGEBÜHR Saal  Fr. 2'000.– pro Anlass/Tag     
Inbegriffen Grundausstattung Saal, Bühne, bei Bedarf Hebebühne/Orchestergraben, Benützung technische Infrastruktur wie 
Beleuchtungs- und Tonanlage, Mikrofone, technische Infrastruktur für Seminare und Vorträge, Aufnahmegerät, CD-Player, 
Kassettengerät, Rednerpult, Dirigentenpult, bei Bedarf Künstlergarderoben mit Dusche und WC. Kosten für technisches 
Bedienungspersonal (Ton/Beleuchtung) oder für andere Dienstleistungen sowie die Billett- und Vergnügungssteuer 
werden separat berechnet. 
 

Reduktionen auf Grundgebühr  Saal    Reduktion Effektive 
in Prozent Kosten  

Kulturveranstaltungen Organisation durch Kulturkommission 
oder der Arbeitsgruppe Podium (Abo-Veranstaltungen)     100 %        0.– 
 

Ortsansässige, nicht gewinnorientierte Kulturvereine: 
- 1 kultureller Vereinsanlass (Wochenende) pro Jahr    100 %              0.– 
- Weitere kulturelle Vereinsanlässe (Eigenproduktion)         75 %     500.– 
- Im Auftrag organisierte regionale, überregionale Kulturanlässe        40 %    1200.– 
- Veranstaltungen von nichtkulturellen Ortsvereinen*           50 %   1000.–* 
 
* Ortsvereine = In der Öffentlichkeit bekannte, seit mehreren Jahren bestehende Vereine mit ganzjähriger, regelmässiger 
Vereinstätigkeit, welche Nachwuchsförderung betreiben und wichtige öffentliche Ziele und Interessen verfolgen, die Mehrheit 
der Mitglieder in der Gemeinde Düdingen wohnhaft ist und welche den Erlös für die regelmässige Vereinstätigkeit verwenden. 
Kurzfristig gegründete Vereine, welche nur für den Zweck günstigerer Tarife und Benützungsbedingungen gegründet werden, 
gelten nicht als Ortsvereine im oben erwähnten Sinne. Diese haben den vollen Tarif zu bezahlen.  
 
Veranstaltungen       50-100 %    0.– bis 1000.– 
unter Patronat Gemeinde oder Kulturkommission   (gem. spez. Beschluss) 
(inkl. Anlässe Konservatorium)       
 
 Kulturanlässe örtlicher privater Musikschulen   50 %    1000.– 
 Nicht gewinnorientierte, kulturelle Veranstalter aus Sense- 40 %    1200.– 

bezirk und Agglo Freiburg oder gemeinnützige Organisationen 
im Dienste der Gemeinden und öff. Institutionen im Sensebezirk 

 
Reduktion bei mehreren aufeinander folgenden Anlässen   40 % - Mindestgebühr 
         Fr. 1'000.– pro Aufführung 
Tagungen/Konferenzen 
• Ortsvereine (ca. 2 Std.)  min. Fr. 300.– 
• Andere Veranstalter   Fr. 250.– pro Std. (Minimum Fr. 500.– / Maximum Fr. 2000.–). 
      Je nach Aufwand und Situation 
 

(Ortsansässige Firmen = Reduktion 20 %, sofern der Volltarif von Fr. 2000.— zur Anwendung gelangt) 
 
Zuschläge pro Tag/Benützung (gilt auch für Ortsvereine) 
 
 Bankett- oder Seminarbestuhlung Fr.  500.--  (bei Möblierung durch Veranstalter Fr. 250.--) 
 Bühne für Probe (sofern möglich) Fr. 100.-- (kulturelle Ortsvereine max 2 Proben kostenlos) 
 Benützung Ausschankstelle/Office Fr. 300.-- (inkl. 1 Leiterin, welche das Podium zu Verfügung stellt)  
 Tischbestuhlung im Foyer   Fr. 200.-- (Ortsvereine = Fr. 100.–) 
 Apéro im Foyer (ohne Ausschankstelle) Fr. 100.-- (inkl. Stehtische)  
 Benützung Flügel    Fr. 100.--  (Ortsvereine Fr. 50.--) Stimmen zu Lasten Veranstalter 
 Benützung Tanzteppich   Fr. 200.-- (auch für Ortsvereine) 
 a.o. Zeitaufwand Saalwart   Fr.   45.--  pro Stunde 
 Aushilfen für technische Anlagen  Fr.   35.-- pro Stunde 1  
 Podiumsaushilfen / Brandwache  Fr.   30.-- pro Stunde 1 
 Beizug externer Beleuchter   Fr.    55.--   pro Stunde 
 Druck Billettsatz nummeriert  Fr.   95.-- je Satz (Ortsvereine Fr. 50.–  Kopiesatz Fr. 20.—) 
 Garderobennummern 1-500   Fr.   20.-- je Satz 
 Zusätzliche Dienstleistungen   nach Aufwand (z.B. Organisation Kaffee, Apéro, Ausschank,  

Blumenschmuck usw.) 
 

Zusätzlich wird eine Billett- und Vergnügungssteuer von 10 % auf die Brutto-Eintrittseinnahmen  berechnet (ausser 
anerkannte Ortsvereine). Wenn Veranstalter von Anlässen keine Eintritte verlangen oder nur eine Kollekte durchführen, 
kann die Gemeinde eine minimale pauschale Billett- und Vergnügungssteuer von Fr. 300.– bis 500.– erheben, je nach 
Art der Veranstaltung und Besucherzahl (gilt nicht für Ortsvereine). 
 
1 Für Ortsvereine reduzierter einheitlicher Stundentarif Fr. 28.– (Beizug externe Fachleute nach eff. Aufwand) 
Tarifänderungen bleiben vorbehalten. Massgebend sind die zum Zeitpunkt der Bewilligung gültigen Tarife. 
 


